
Kompaktwissen Bodensee

Lichterführung

Grundbegriffe

Quelle: Verordnung des Ministeriums für Umwelt und Verkehr zur Einführung der Bodensee−Schifffahrts−Ordnung (EinfVO−BSO) Vom 10. Dezember 2001, 
VO zur Änd. der BSO zum 01.01.2006

Zusammenstellung: http://sail.ytternhagen.de  − keine Gewährleistung auf Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität

http://sail.ytternhagen.de 

Topplicht (Buglicht): Weißes, 
helles Licht, sichtbar über 
Horizontbogen von 225°, dabei 
112,5° nach jeder Seite, nur in 
diesem Bogen sichtbar

Seitenlichter:  grünes, helles Licht an 
Steuerbord,  rotes, helles Licht an Backbord, 
jeweils sichtbar über einen Horizontbogen von 
112,5° nur in diesem Bogen sichtbar, in 
gleicher Höhe und in einer Ebene senkrecht 
zur Längsebene des Fahrzeuges 

Hecklicht: Weißes, gewöhnliches 
oder helles Licht, sichtbar über  
Horizontbogen von 135°, dabei 
67,5°von hinten nach jeder Seite, 
nur in diesem Bogen sichtbar

Weißes Rundumlicht: Weißes, 
gewöhnliches Licht, von allen 
Seiten sichtbar (360°)

Zweifarben−Leuchte: Leuchte mit 
zusammengefassten Seitenlichtern, im 
vorderen Bereich in der Mittellängsebene des                  
Fahrzeugs anzubringen

Dreifarben−Leuchte: Leuchte mit 
zusammengefassten Heck− und 
Seitenlichtern, am Masttop anzubringen  

Licht muss  während der Fahrt bei Nacht und bei unsichtigem Wetter geführt werden. 
Sichtweite helles Licht: weiß 4 km, rot/grün 3 km. Sichtweite gewöhnliches Licht; weiß 2 km, rot/grün 1,5 km.

Bug Heck Backbord Steuerbord

Fahrzeuge mit Maschinenantrieb:  
Topplicht (Buglicht),  Seitenlichter, 
Hecklicht
Vorrangfahrzeuge: zusätzlich von 
allen Seiten sichtbares grünes, helles 
Licht mindestens 1 m höher als das 
Topplicht

Berufsfischer und 
Vergnügungsfahrzeuge mit 
Maschinenantrieb: wie 1), alternativ: 
gewöhnliche Lichter, Zweifarben−Leuchte, 
weißes Rundumlicht 

Fahrzeuge mit Maschinenantrieb 
bis    4,4 kW, Berufsfischer am Netz,    
Vergnügungsfahrzeuge, 
Berufsfischer mit 
Zulassungsbeschränkung für die    
Strecke zwischen Stein am Rhein 
(Brücke) und    Schaffhausen bis 30 
kW: Weißes Rundumlicht

Fahrzeuge ohne Maschinenantrieb:  
Seitenlichter, Hecklicht 
oder wie 2): Zweifarben−Leuchte und Heck−
licht 
oder wie 3): weißes Rundumlicht

Segelfahrzeuge mit oder ohne 
Maschinenantrieb: wie 1), 2), 3) oder 4), 
alternativ: Seitenlichter und  Hecklicht 
können durch Dreifarben−Leuchte ersetzt 
werden
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